
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Stand März 2024 

Allgemeine Geschäftsbedingungen von Solid & Bold e.U.  
– im Folgenden auch Solid & Bold oder Agentur genannt 

1. Geltung; Vertragsschluss 

1.1 Die Agentur Solid & Bold e.U. erbringt ihre Leistungen ausschließlich 
auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (AGB). Diese gelten für alle Rechtsbeziehungen zwischen der Agen-
tur und dem Kunden, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug ge-
nommen wird. Die AGB sind ausschließlich für Rechtsbeziehung mit 
Unternehmern anwendbar, sohin B2B. 

1.2 Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gülti-
ge Fassung. Abweichungen von diesen sowie sonstige ergänzende Ver-
einbarungen mit dem Kunden sind nur wirksam, wenn sie von der Agen-
tur schriftlich bestätigt werden. 

1.3 Änderungen der AGB werden dem Kunden bekannt gegeben und 
gelten als vereinbart, wenn der Kunde den geänderten AGB nicht schrift-
lich binnen 14 Tagen widerspricht; auf die Bedeutung des Schweigens 
sowie auf die konkret geänderten Klauseln wird der Kunde in der Ver-
ständigung ausdrücklich hingewiesen. Diese Zustimmungsfiktion gilt 
nicht für die Änderung wesentlicher Leistungsinhalte und Entgelte. 

1.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen unwirksam sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen 
Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen 
Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die 
dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen. 

  
2. Konzept- und Ideenschutz 

Hat der potentielle Kunde die Agentur vorab bereits eingeladen, ein 
Konzept zu erstellen, und kommt die Agentur dieser Einladung noch vor 
Abschluss des Hauptvertrages nach, so gilt nachstehende Regelung: 

2.1 Bereits durch die Einladung und die Annahme der Einladung durch die 
Agentur treten der potentielle Kunde und die Agentur in ein Vertragsver-
hältnis („Pitching-Vertrag“). Auch diesem Vertrag liegen die AGB zu Grun-
de.   

2.2 Der potentielle Kunde anerkennt, dass die Agentur bereits mit der 
Konzepterarbeitung kostenintensive Vorleistungen erbringt, obwohl er 
selbst noch keine Leistungspflichten übernommen hat.  

2.3 Das Konzept untersteht in seinen sprachlichen und grafischen Teilen, 
soweit diese Werkhöhe erreichen, dem Schutz des Urheberrechtsgeset-
zes. Eine Nutzung und Bearbeitung dieser Teile ohne Zustimmung der 
Agentur ist dem potentiellen Kunden schon auf Grund des Urheber-
rechtsgesetzes nicht gestattet. 

2.4 Das Konzept enthält darüber hinaus werberelevante Ideen, die keine 
Werkhöhe erreichen und damit nicht den Schutz des Urheberrechtsge-
setzes genießen. Diese Ideen stehen am Anfang jedes Schaffensprozes-
ses und können als zündender Funke alles später Hervorgebrachten und 
somit als Ursprung von Vermarktungsstrategie definiert werden. Daher 
sind jene Elemente des Konzeptes geschützt, die eigenartig sind und der 
Vermarktungsstrategie ihre charakteristische Prägung geben. Als Idee im 
Sinne dieser Vereinbarung werden insbesondere Werbeschlagwörter, 
Werbetexte, Grafiken und Illustrationen, Werbemittel usw. angesehen, 
auch wenn sie keine Werkhöhe erreichen. 

2.5 Der potentielle Kunde verpflichtet sich, es zu unterlassen, diese von 
der Agentur im Rahmen des Konzeptes präsentierten kreativen Werbei-
deen außerhalb des Korrektivs eines später abzuschließenden Hauptver-
trages wirtschaftlich zu verwerten bzw. verwerten zu lassen oder zu nut-
zen bzw. nutzen zu lassen. 

2.6 Sofern der potentielle Kunde der Meinung ist, dass ihm von der 
Agentur Ideen präsentiert wurden, auf die er bereits vor der Präsentation 
gekommen ist, so hat er dies der Agentur binnen 14 Tagen nach dem Tag 
der Präsentation per E-Mail unter Anführung von Beweismitteln, die eine 
zeitliche Zuordnung erlauben, bekannt zu geben.  

2.7 Im gegenteiligen Fall gehen die Vertragsparteien davon aus, dass die 
Agentur dem potentiellen Kunden eine für ihn neue Idee präsentiert hat. 
Wird die Idee vom Kunden verwendet, so ist davon auszugehen, dass die 
Agentur dabei verdienstlicht wurde.     

2.8 Der potentielle Kunde kann sich von seinen Verpflichtungen aus 
diesem Punkt durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung, wel-
che sich nach dem Einzelfall berechnet, zuzüglich 20 % Umsatzsteuer 
befreien. Die Befreiung tritt erst nach vollständigem Eingang der Zahlung 
der Entschädigung bei der Agentur ein.  

3. Urheberschutz; Nutzungs- und Kennzeichnungrechte 

3.1 Der Solid & Bold erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag. Vertrags-
gegenstand ist die Schaffung des in Auftrag gegebenen Werkes sowie 
die Einräumung von Nutzungsrechten an diesem Werk. Es gelten die 
Vorschriften des Werkvertragsrechts und des Urheberrechtsgesetzes.  

3.2 Sämtliche Arbeitsergebnisse von Solid & Bold, wie insbesondere 
Präsentationen, Entwürfe, Reinzeichnungen, Konzepte, Skribbles, auch 
Teile davon, und das in Auftrag gegebene Werk insgesamt, sind als per-
sönlich geistige Schöpfungen durch das Urheberrechtsgesetz geschützt, 
wobei der Auftraggeber kein Eigentum erwirbt. Dessen Regelungen gel-
ten auch dann als vereinbart, wenn die Voraussetzungen für ein urheber-
rechtlich geschütztes Werk, so insbesondere hinsichtlich der erforderli-
chen Schöpfungshöhe, nicht erreicht sind. Arbeitsergebnisse sind so-
wohl Zwischen- als auch Endergebnisse.   

3.3 Änderungen bzw. Bearbeitungen von Leistungen der Agentur, wie 
insbesondere deren Weiterentwicklung durch den Kunden oder durch für 
diesen tätige Dritte, sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Agentur 
und - soweit die Leistungen urheberrechtlich geschützt sind - des Urhe-
bers zulässig. Die Herausgabe aller sogenannten „offenen Dateien“ wird 
damit ausdrücklich nicht Vertragsbestandteil. Die Agentur ist nicht zur 
Herausgabe verpflichtet. D.h. ohne vertragliche Abtretung der Nutzungs-
rechte, auch für „elektronische Arbeiten“, hat der Auftraggeber keinen 
Rechtsanspruch darauf.  

3.4 Soweit zwischen dem Auftraggeber und Solid & Bold nichts Abwei-
chendes ausdrücklich oder schriftlich vereinbart wurde, räumt Solid & 
Bold dem Auftraggeber ein einfaches Nutzungsrecht am Werk ein, wel-
ches sich ausschließlich auf den benannten oder für Solid & Bold im 
Rahmen des Auftrages bekannten Nutzungszweck bezieht. Die Einräu-
mung der Nutzungsrechte erfolgt erst mit der vollständigen Bezahlung 
des Honorars. 

3.5 Wurden über Nutzungszweck und -umfang keine Vereinbarungen 
getroffen, gilt der für die Auftragserfüllung erforderliche Mindestumfang. 
Jede anderweitige oder weitergehende zukünftige Nutzung erfordert die 
vorhergehende Zustimmung von Solid & Bold.  

3.6 Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung von Solid & Bold. Bei einem schuld-
haften Verstoß gegen diese Verpflichtung bezahlt der Auftraggeber an 
Solid & Bold eine Vertragsstrafe in Höhe der vereinbarten Vergütung. 

3.7 Vorschläge, Weisungen und Anregungen des Auftraggebers, aus 
technischen, gestalterischen oder anderen Gründen und seine sonstige 
Mitarbeit, haben keinen Einfluss auf das Honorar und begründen kein 
Miturheberrecht, es sei denn, dass Entgegenstehendes ausdrücklich 
schriftlich vereinbart wurde.  

3.8 Der Auftraggeber ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von 
Solid & Bold nicht berechtigt, in Bezug auf die Entwürfe, Reinzeichnungen 
oder sonstigen Arbeiten von Solid & Bold formale Schutzrechte wie z.B. 
Geschmacksmuster, Marke etc. zur Eintragung anzumelden. 

3.9 Will der Auftraggeber nach Auftragserfüllung, Rücktritt oder nach 
Kündigung eines Rahmen- oder Betreuungsvertrages die erarbeiteten 
oder gestalteten Werke, Konzepte, Ideen, Designs etc. weiter nutzen, 
erfordert dies die gesonderte Einräumung eines entsprechenden Nut-
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zungsrechtes; wenn diese von Dritten oder dem Auftraggeber verändert, 
aktualisiert oder als Grundlage für Weiterentwicklungen verwendet wer-
den sollen, bedarf es zusätzlicher Einräumungen des Rechts auf Bearbei-
tung. Wünscht der Auftraggeber die Übergabe der Daten (u.a. „offene 
Daten“ gennant), erfordert dies eine zusätzliche Zustimmung und Verein-
barung. 

3.10 Solid & Bold ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei allen 
Werbemaßnahmen auf die Agentur und allenfalls auf den Urheber hinzu-
weisen, ohne dass dem Kunden dafür ein Entgeltanspruch zusteht. 

3.11 Die Agentur ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, schriftlichen 
Widerrufs des Kunden dazu berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und 
insbesondere auf ihrer Internet-Website und ihren Social Media Portalen 
mit Namen und Firmenlogo auf die zum Kunden bestehende oder vorma-
lige Geschäftsbeziehung hinzuweisen (Referenzhinweis). 

4 Vergütung, Zahlung, Honorar 

4.1 Alle Leistungen von Solid & Bold erfolgen gegen Entgelt, lediglich die 
zur Offertlegung nötige Erstellung von Leistungs-, Zeit- und Kostenplä-
nen erfolgt kostenlos. 

4.2 Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der Honoraranspruch 
der Agentur für jede einzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde. Die 
Agentur ist berechtigt, zur Deckung ihres Aufwandes Vorschüsse zu 
verlangen. Ab einem Auftragsvolumen mit einem Budget von € 3.000,-, 
oder solchen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken ist die 
Agentur berechtigt, Zwischenabrechnungen bzw. Vorausrechnungen zu 
erstellen oder Akontozahlungen abzurufen. Die von Solid & Bold geliefer-
te Ware bzw. Leistung bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Entgelts 
aller Nebenverbindlichkeiten im Eigentum des Unternehmens.  

4.3 Das Honorar versteht sich als Netto-Honorar zuzüglich der Umsatz-
steuer in gesetzlicher Höhe. Mangels Vereinbarung im Einzelfall hat die 
Agentur für die erbrachten Leistungen und die Überlassung der urheber- 
und kennzeichenrechtlichen Nutzungsrechte Anspruch auf Honorar in 
der marktüblichen Höhe. 

4.4 Dem Auftraggeber steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, soweit 
sein Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Die-
ses Aufrechnungsverbot gilt nicht für einen Gegenanspruch wegen eines 
Mangels, der auf demselben Vertragsverhältnis wie die Forderung von 
Solid & Bold beruht. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der 
Auftraggeber nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demsel-
ben Vertragsverhältnis beruht.   

4.5 Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der 
Leistungsbeschreibung im Vertrag/Angebot oder einer allfälligen Auf-
tragsbestätigung durch Solid & Bold. Nachträgliche Änderungen des 
Leistungsinhaltes bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch Solid & 
Bold. Alle Leistungen von Solid & Bold, die nicht ausdrücklich durch das 
vereinbarte Honorar abgegolten sind, werden gesondert entlohnt.  

4.6 Alle der Agentur erwachsenden Barauslagen sind vom Kunden zu 
ersetzen. 

4.7 Kostenvoranschläge der Agentur sind unverbindlich. Wenn abzuse-
hen ist, dass die tatsächlichen Kosten die von der Agentur schriftlich 
veranschlagten um mehr als 15 % übersteigen, wird die Agentur den 
Kunden auf die höheren Kosten hinweisen. Die Kostenüberschreitung gilt 
als vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen drei Werktagen 
nach diesem Hinweis schriftlich widerspricht und gleichzeitig kosten-
günstigere Alternativen bekannt gibt. Handelt es sich um eine Kosten-
überschreitung bis 15 % ist eine gesonderte Verständigung nicht erfor-
derlich. Diese Kostenvoranschlagsüberschreitung gilt vom Auftraggeber 
von vornherein als genehmigt. 

4.8 Werden Arbeitsergebnisse erneut oder in größerem Umfang als 
ursprünglich vorgesehen vom Auftraggeber genutzt, ist der Auftraggeber 
verpflichtet, eine Vergütung für die zusätzliche Nutzung zu bezahlen. Die 
zusätzliche Vergütung errechnet sich aus dem Verhältnis der zusätzli-
chen Nutzung zu der ursprünglichen Nutzung.   

4.9. Wenn der Kunde in Auftrag gegebene Arbeiten ohne Einbindung der 
Agentur - unbeschadet der laufenden sonstigen Betreuung durch diese - 
einseitig ändert oder abbricht, hat er der Agentur die bis dahin erbrach-
ten Leistungen entsprechend der Honorarvereinbarung zu vergüten und 
alle angefallenen Kosten zu erstatten. Sofern der Abbruch nicht durch 
eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung der Agentur 

begründet ist, hat der Kunde der Agentur darüber hinaus das gesamte für 
diesen Auftrag vereinbarte Honorar (Provision) zu erstatten, wobei die 
Anrechnungsvergütung des § 1168 AGBG ausgeschlossen wird. Weiters 
ist die Agentur bezüglich allfälliger Ansprüche Dritter, insbesondere von 
Auftragnehmern der Agentur, schad- und klaglos zu stellen. Mit der Be-
zahlung des Entgelts erwirbt der Kunde an bereits erbrachten Arbeiten 
keinerlei Nutzungsrechte; nicht ausgeführte Konzepte, Entwürfe und 
sonstige Unterlagen sind vielmehr unverzüglich der Agentur zurückzu-
stellen. 

5. Zusatzleistungen, Reise- und Nebenkosten 

5.1 Soweit keine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen ist, 
werden Zusatzleistungen, wie z.B. die Recherche, die Umarbeitung oder 
Änderung von Entwürfen, die Schaffung und Vorlage weiterer Entwürfe, 
die Änderung von Werkzeichnungen sowie sonstige Zusatzleistungen 
(Autorenkorrekturen, Produktionsüberwachung und anderes) nach Zeit-
aufwand (Regie) gesondert berechnet.  

5.2 Im Zusammenhang mit den Entwurfsarbeiten oder mit Entwurfsaus-
führungsarbeiten entstehende technische Nebenkosten (z.B. für Modelle, 
Prototypen, Zwischenreproduktionen, Layoutsatz, Farbproofs etc.) – 
diese sind vom Auftraggeber zu erstatten.  

5.3 Der Auftraggeber erstattet Solid & Bold die Kosten und Spesen für 
Reisen, die nach vorheriger Abstimmung zwecks Durchführung und 
Erfüllung des Auftrags oder der Nutzung der Werke erforderlich sind.  

5.4 Die Vergütung für Zusatzleistungen ist nach deren Erbringung fällig. 
Verauslagte Nebenkosten sind nach Anfall zu erstatten. Vergütungen und 
Nebenkosten sind Nettobeträge, die zzgl. der gesetzlichen Mehrwert-
steuer zu entrichten sind.  

6. Fremdleistungen 

6.1 Solid & Bold ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung selbst 
auszuführen, sich bei der Erbringung von vertragsgegenständlichen 
Leistungen sachkundiger Dritter als Erfüllungsgehilfen zu bedienen und/
oder derartige Leistungen zu substituieren („Fremdleistung“). Die Verga-
be von Fremdleistungen, die für die Erfüllung des Auftrags oder für die 
Nutzung der Werke im vertragsgemäßen Umfang erforderlich ist, nimmt 
Solid & Bold entweder im eigenen Namen und auf eigene Rechnung vor, 
oder – wenn vereinbart – im Namen und auf Rechnung des Auftragge-
bers. Der Auftraggeber ist dann verpflichtet, Solid & Bold hierzu die ent-
sprechende Vollmacht erteilen.  

7. Herausgabe von Daten 

7.1 Solid & Bold ist nicht verpflichtet, Datenträger, Daten oder Dateien an 
den Auftraggeber herauszugeben. Stellt Solid & Bold dem Auftraggeber 
Dateien bzw. Daten zur Verfügung, so dürfen diese nur im vereinbarten 
Umfang genutzt werden. Modifikationen oder Veränderungen an den 
Dateien bzw. Daten dürfen nur mit Einwilligung von Solid & Bold vorge-
nommen werden.  

8 Termine, Lieferung und Lieferfristen 

8.1 Angegebene Liefer- oder Leistungsfristen gelten, sofern nicht aus-
drücklich als verbindlich vereinbart, nur als annähernd und unverbindlich. 
Verbindliche Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw. von 
Solid & Bold schriftlich zu bestätigen.  

8.2 Verzögert sich die Lieferung/Leistung von Solid & Bold aus Gründen, 
die sie nicht zu vertreten hat, wie z.B. Ereignisse höherer Gewalt und 
andere unvorhersehbare, mit zumutbaren Mitteln nicht abwendbare 
Ereignisse, ruhen die Leistungsverpflichtungen für die Dauer und im 
Umfang des Hindernisses. Die Fristen können sich dadurch entspre-
chend verlängern. Sofern solche Verzögerungen mehr als zwei Monate 
andauern, sind der Auftraggeber und Solid & Bold berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten.   

8.3 Befindet sich Solid & Bold in Verzug, so kann der Auftraggeber vom 
Vertrag nur zurücktreten, nachdem er Solid & Bold schriftlich eine ange-
messene Nachfrist von zumindest 14 Tagen gesetzt hat und diese frucht-
los verstrichen ist. Schadenersatzansprüche des Auftraggebers wegen 
Nichterfüllung oder Verzug sind ausgeschlossen, ausgenommen bei 
Nachweis von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.  
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9. Korrektur, Produktionsüberwachung, Belegmuster 

9.1 Vor Beginn der Vervielfältigung des Werkes (Produktionsbeginn) sind 
Solid & Bold Korrekturmuster vorzulegen.  

9.2 Führt Solid & Bold für den Auftraggeber die Produktionsüberwachung 
durch, entscheidet Solid & Bold nach eigenem Ermessen und gibt ent-
sprechende Anweisungen.  

9.3 Von allen vervielfältigten Arbeitsergebnissen überlässt der Auftrag-
geber Solid & Bold mindestens zehn einwandfreie Muster unentgeltlich, 
die Solid & Bold auch im Rahmen seiner Eigenwerbung verwenden darf.  

10. Mitwirkung des Auftraggebers, Vorlagen, Gestaltungsfreiheit 

10.1 Die erfolgreiche Erbringung der Lieferungen und Leistungen durch 
Solid & Bold erfordert die enge Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber. 
Der Auftraggeber stellt insbesondere sicher, dass er die für die Durchfüh-
rung der Leistungen erforderlichen Mitwirkungshandlungen (z. B. Texte, 
Bilder, Logos, Freigaben) rechtzeitig erbringt. Es handelt sich dabei um 
wesentliche Pflichten des Auftraggebers. Soweit der Auftraggeber seinen 
Mitwirkungspflichten nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend nach-
kommt, ist Solid & Bold von der Verpflichtung zur Erbringung der Leistun-
gen befreit. Verzögerungen bei der Auftragsausführung, die auf die ver-
spätete oder nicht vollständige Übergabe solcher Unterlagen beruhen, 
hat Solid & Bold nicht zu vertreten. Kosten, die Solid & Bold aus einer 
Verletzung von Mitwirkungspflichten entstehen, gehen zu Lasten des 
Auftraggebers.   

10.2 Der Auftraggeber versichert, zur Nutzung aller Vorlagen, die er Solid 
& Bold zur Verfügung stellt, berechtigt zu sein. Der Auftraggeber ist ferner 
alleine verantwortlich für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihm 
gestellten Unterlagen. Sollte der Auftraggeber nicht zur Nutzung berech-
tigt sein oder sollten die Vorlagen nicht frei von Rechten Dritter sein, so 
stellt der Auftraggeber Solid & Bold im Innenverhältnis von allen Ersatz-
ansprüchen Dritter frei. Wird Solid & Bold wegen einer solchen Rechts-
verletzung von einem Dritten in Anspruch genommen, so hält der Auf-
traggeber das Unternehmen schad- und klaglos; er hat ihm sämtliche 
Nachteile zu ersetzen, die ihm durch eine Inanspruchnahme Dritter ent-
stehen, insbesondere die Kosten einer angemessenen rechtlichen Ver-
tretung. Der Auftraggeber verpflichtet sich, Solid & Bold bei der Abwehr 
von allfälligen Ansprüchen Dritter zu unterstützen. Der Auftraggeber stellt 
dem Unternehmen hierfür unaufgefordert sämtliche Unterlagen zur Ver-
fügung.  

10.3 Stellt Solid & Bold dem Auftraggeber Vorschläge, Entwürfe, Testver-
sionen, Prototypen oder ähnliches zur Verfügung, wird der Auftraggeber 
eine schnelle und sorgfältige Prüfung vornehmen, insbesondere wenn 
Freigaben zur Fortführung der Arbeiten erforderlich sind. Beanstandun-
gen, Änderungswünsche und Freigaben sind an Solid & Bold unverzüg-
lich mitzuteilen. Mit einer Freigabe erklärt der Auftraggeber, dass die 
Leistung von Solid & Bold vertragsgemäß ist und genehmigt diese. 

10.4 Für Solid & Bold besteht im Rahmen des Auftrags Gestaltungsfrei-
heit. In diesem Umfang sind Beanstandungen hinsichtlich der künstleri-
schen Gestaltung der Entwürfe und des Werkes ausgeschlossen. Mehr-
kosten für Änderungen, die der Auftraggeber während oder nach der 
Produktion veranlasst, trägt der Auftraggeber.  

11. Internet/webbasierte Softwarelösungen 

11.1 Vom Auftraggeber gelieferte Texte und Bilder oder Inhalte sowie Links 
auf Seiten im Internet dürfen keine Warenzeichen-, Patent- oder andere 
Rechte Dritter verletzt werden. Für Schäden durch die gelieferten Daten 
haftet der Auftraggeber.   

11.2 Solid & Bold übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung für die 
tatsächliche Qualifikation eines Auftraggebers.   

11.3 Solid & Bold übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung für die 
von einem Auftraggeber gegenüber einem Dritten zu erbringenden Ver-
pflichtungen aus Angeboten und Verträgen, die durch Kontaktaufnahme 
über die Präsentation im Internet entstanden sind.   

11.4 Die Internetpräsenz oder Inhalte auf Seiten im Internet, die per Link 
verknüpft sind, dürfen nicht zur Speicherung oder Verbreitung von 
Glücksspielen, obszönen, pornographischen, bedrohlichen oder ver-
leumderischen Materials verwendet werden. Ein Verstoß führt zur soforti-
gen Kündigung des Vertragsverhältnisses aus wichtigem Grund ohne 

Kostenerstattung, sofern der Auftraggeber den Verstoß selbst zu vertre-
ten hat.   

11.5 Aktualisierungen, Änderungen, Anpassungen und Überarbeitungen 
werden durch Solid & Bold schnellstmöglich umgesetzt. Für Termine von 
besonderer Wichtigkeit können Fristen vereinbart werden.   

11.6 Solid & Bold kann im Impressum mit Zustimmung des Auftraggebers 
in geeigneter Weise auf seine Firma hinweisen. Der Auftraggeber kann 
die Zustimmung nur verweigern, wenn er hieran ein überwiegendes In-
teresse hat.  

12. Rechtliche Unbedenklichkeit; Marken- und Wettbwerbsrecht 

12.1 Es obliegt dem Auftraggeber, die Überprüfung der Leistung auf ihre 
rechtliche, insbesondere wettbewerbs-, marken-, urheber- und verwal-
tungsrechtliche Zulässigkeit durchzuführen. Die Agentur ist nur zu einer 
Grobprüfung der rechtlichen Zulässigkeit verpflichtet. Die Agentur haftet 
im Falle leichter Fahrlässigkeit oder nach Erfüllung einer allfälligen Warn-
pflicht gegenüber dem Kunden nicht für die rechtliche Zulässigkeit von 
Inhalten, wenn diese vom Kunden vorgegeben oder genehmigt wurden.   

12.2 Solid & Bold haftet nicht für die marken-, urheber- oder ge-
schmacks- musterrechtliche Schutz- oder Eintragungsfähigkeit der Ar-
beitsergebnisse. Ebenso wenig haftet sie für die in Werbeveröffentli-
chungen enthaltenen Sachaussagen über Produkte, Leistungen oder das 
Unternehmen des Auftraggebers.  

13. Gewährleistung 

Erbringt Solid & Bold kauf- oder werkvertragliche Leistungen, hat der 
Auftraggeber bei Sach- und Rechtsmängeln folgende Rechte und Pflich-
ten:   

13.1 Der Kunde hat allfällige Mängel unverzüglich, jedenfalls innerhalb von 
acht Tagen nach Lieferung/Leistung durch die Agentur, verdeckte Mängel 
innerhalb von acht Tagen nach Erkennen derselben, schriftlich unter 
Beschreibung des Mangels anzuzeigen; andernfalls gilt eine allfällige 
Abweichung der Leistung als genehmigt. In diesem Fall ist die Geltend-
machung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen sowie 
das Recht auf Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln ausgeschlossen. 

13.2 Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Mängelrügen steht dem Kun-
den das Recht auf Verbesserung oder Austausch der Lieferung/Leistung 
durch Solid & Bold zu. Die Agentur wird die Mängel in angemessener 
Frist beheben, wobei der Kunde der Agentur alle zur Untersuchung und 
Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Solid & Bold ist 
berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu verweigern, wenn diese 
unmöglich oder für die Agentur mit einem unverhältnismäßig hohen 
Aufwand verbunden sind. In diesem Fall stehen dem Kunden die gesetz-
lichen Wandlungs- oder Minderungsrechte zu. Im Fall der Verbesserung 
obliegt es dem Auftraggeber die Übermittlung der mangelhaften (körper-
lichen) Sache auf seine Kosten durchzuführen. 

13.3 Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab Lieferung/Leis-
tung. Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Bemängelungen 
zurückzuhalten. Die Vermutungsregelung des § 924 AGBG wird ausge-
schlossen.  

13.4 Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können 
geringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. 
Gleiches gilt für den Vergleich zwischen Andrucken und Auflagendruck.  

14. Haftung 

14.1 In Fällen leichter Fahrlässigkeit ist eine Haftung der Agentur und die 
ihrer Angestellten, Auftragnehmer oder sonstigen Erfüllungsgehilfen 
(„Leute“) für Sach- oder Vermögensschäden des Kunden ausgeschlos-
sen, gleichgültig ob es sich um unmittelbare oder mittelbare Schäden, 
entgangenen Gewinn oder Mangelfolgeschäden, Schäden wegen Ver-
zugs, Unmöglichkeit, positiver Forderungsverletzung, Verschuldens bei 
Vertragsabschluss, wegen mangelhafter oder unvollständiger Leistung 
handelt. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu 
beweisen. Soweit die Haftung der Agentur ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung ihrer „Leute“. 

14.2 Jegliche Haftung der Agentur für Ansprüche, die auf Grund der von 
der Agentur erbrachten Leistung (z.B. Werbemaßnahme) gegen den 
Kunden erhoben werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen, wenn die 

 von 3 4



Agentur ihrer Hinweispflicht nachgekommen ist oder eine solche für sie 
nicht erkennbar war, wobei leichte Fahrlässigkeit nicht schadet. Insbe-
sondere haftet die Agentur nicht für Prozesskosten, eigene Anwaltskos-
ten des Kunden oder Kosten von Urteilsveröffentlichungen sowie für 
allfällige Schadenersatzforderungen oder sonstige Ansprüche Dritter; der 
Kunde hat die Agentur diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. 

14.3 Schadensersatzansprüche des Kunden verfallen in sechs Monaten 
ab Kenntnis des Schadens; jedenfalls aber nach drei Jahren ab der Ver-
letzungshandlung der Agentur. Schadenersatzansprüche sind der Höhe 
nach mit dem Netto-Auftragswert begrenzt. 

14.4 Für die rechtliche, insbesondere wettbewerbs-, marken-, muster-, 
urheber- und/oder verwaltungsrechtliche Zulässigkeit der Entwürfe und 
Ausarbeitungen übernimmt Solid & Bold keine Haftung. Ebenso haftet 
Solid & Bold nicht für die Richtigkeit von Text und Bild, wenn Arbeiten 
vom Auftraggeber genehmigt wurden, oder eine Vorlage zur Kontrolle 
dem Arbeitgeber zumindest angeboten wurde. 

14.5 Die von dem Auftraggeber überlassenen Unterlagen (Fotos, Texte, 
Modelle, Muster, etc.) werden von Solid & Bold unter der Annahmen ver-
wendet, dass der Auftraggeber zu deren Verwendung berechtigt ist und 
bei Bearbeitung oder Nutzung keine Rechte Dritter verletzt werden. Der 
Auftraggeber haftet gegenüber Solid & Bold – insbesondere gemäß § 86 
UrhG – für jede Art widerrechtlicher Nutzung in doppelter Höhe des für 
diese Nutzung angemessenen Honorars, und hält Solid & Bold im Übri-
gen schad- und klaglos. 

14.6 Solid & Bold leistet keinerlei Gewähr dafür, dass durch die Beauftra-
gung von Solid & Bold und die Erbringung der vertraglich vereinbarten 
Leistungen ein höherer Umsatz bzw. Gewinn des Kunden erzielt werden 
kann bzw. jene Leistungen zu einer größeren Bekanntheit beitragen. Die 
Geltendmachung dahingehender Ansprüche des Kunden werden aus-
drücklich ausgeschlossen. 

15. Vorzeitige Auflösung, Kündigung 

15.1 Die Agentur ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Gründen mit 
sofortiger Wirkung aufzulösen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn 

a) die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten 
hat, unmöglich wird oder trotz Setzung einer Nachfrist von 28 Tagen 
weiter verzögert wird;  

b) der Kunde fortgesetzt, trotz schriftlicher Abmahnung mit einer Nach-
fristsetzung von 28 Tagen, gegen wesentliche Verpflichtungen aus die-
sem Vertrag, wie z.B. Zahlung eines fällig gestellten Betrages oder Mit-
wirkungspflichten, verstößt. 

c) berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des Kunden bestehen 
und dieser auf Begehren der Agentur weder Vorauszahlungen leistet 
noch vor Leistung der Agentur eine taugliche Sicherheit leistet; 

15.2 Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Gründen ohne 
Nachfristsetzung aufzulösen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
dann vor, wenn die Agentur fortgesetzt, trotz schriftlicher Abmahnung mit 
einer angemessenen Nachfrist von zumindest 28 Tagen zur Behebung 
des Vertragsverstoßes gegen wesentliche Bestimmungen aus diesem 
Vertrag verstößt.  

15.3 Storniert der Auftraggeber während der Gestaltungs- und Ausfüh-
rungsphase oder innerhalb einer aufrechten Rahmenvereinbarung durch 
Gründen, die nicht von Solid & Bold zu verantworten sind, den Auftrag, 
oder reduziert sich der Auftragsumfang, verpflichtet sich der Auftragge-
ber sich zur Vergütung des gesamten Gestaltungshonorars zuzüglich des 
bis dahin angefallenen Nebenleistungs- und Kostenaufwands. 

16. Datenschutz, Vertraulichkeit 

16.1 Der Auftraggeber wird Solid & Bold über besondere Erfordernisse 
des Datenschutzes und der Geheimhaltung informieren. Betriebs- und 
Geschäfts- geheimnisse des Auftraggebers werden entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften vertraulich behandelt.   

16.2 Solid & Bold kann den Namen des Auftraggebers zu Marketingzwe-
cken in eine Referenzliste aufnehmen und bekannt geben, dass eine 
Geschäftsbeziehung zu dem Auftraggeber besteht sowie dass dieser 
Vertrag mit dem Auftraggeber abgeschlossen wurde. Solid & Bold bleibt 
berechtigt, die in Erfüllung des Auftrags geschaffenen Werke oder Teile 

davon, Entwürfe und sonstige Arbeiten für die Eigenwerbung, gleich in 
welchem Medium (z.B. in einer eigenen Internetpräsenz, Mustermappe 
etc.) zu nutzen.  

16.3 Der Auftraggeber wird alle nicht offenkundigen Informationen, ins-
besondere technische und kaufmännische Informationen, die er von 
Solid & Bold in Zusammenhang mit diesem Vertrag erhält, vertraulich und 
wie eigene Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse behandeln.   

17. Schlussbestimmungen 

17.1 Erfüllungsort ist der Sitz von Solid & Bold. Bei Versand geht die Ge-
fahr auf den Auftraggeber über, sobald Solid & Bold die Ware dem von 
ihm gewählten Beförderungsunternehmen übergeben hat. 

17.2 Als Gerichtsstand für alle sich zwischen Solid & Bold und dem Kun-
den ergebenden Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem 
Vertragsverhältnis wird das für den Sitz der Agentur sachlich zuständige 
Gericht vereinbart. Es gilt der Gerichtsstand Salzburg. Ungeachtet des-
sen ist Solid & Bold berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Ge-
richtsstand zu klagen. 

17.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen unwirksam sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der übri-
gen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen 
Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die 
dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen. 

17.4 Soweit in diesem Vertrag auf natürliche Personen bezogene Be-
zeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich 
auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung der Be-
zeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils ge-
schlechtsspezifische Form zu verwenden.
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